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Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lett-
land, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen,
Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko,
Marshallinseln, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Mona-
co, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Nica-
ragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Pa-
nama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Repu-
blik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, Salo-
monen, Sambia, Samoa, San Marino, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien,
Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro, Seychellen, Sierra
Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lan-
ka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname,
Swasiland, Syrische Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste,
Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei,
Tuvalu, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela
(Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tan-
sania, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Palau, Vereinigte Staaten von Amerika.
Enthaltungen: Israel, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordir-

land.

59/81. Beschluss der Abrüstungskonferenz (CD/1547)
vom 11. August 1998, unter Punkt 1 ihrer Tages-
ordnung mit dem Titel "Einstellung des nuklea-
ren Wettrüstens und nukleare Abrüstung" einen
Ad-hoc-Ausschuss einzusetzen, der auf der
Grundlage des Berichts des Sonderkoordinators
(CD/1299) und des darin enthaltenen Mandats ei-
nen nichtdiskriminierenden, multilateralen und
international und wirksam verifizierbaren Ver-
trag über das Verbot der Herstellung von spalt-
barem Material für Kernwaffen oder andere
Kernsprengkörper aushandeln soll

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 48/75 L vom 16. De-
zember 1993, 53/77 I vom 4. Dezember 1998, 55/33 Y vom
20. November 2000, 56/24 J vom 29. November 2001, 57/80
vom 22. November 2002 und 58/57 vom 8. Dezember 2003,

überzeugt, dass ein nichtdiskriminierender, multilateraler
und international und wirksam verifizierbarer Vertrag, der die
Herstellung von spaltbarem Material für Kernwaffen oder an-
dere Kernsprengkörper verbietet, maßgeblich zur nuklearen
Abrüstung und zur Nichtverbreitung von Kernwaffen beitra-
gen würde,

unter Hinweis auf den Bericht der Abrüstungskonferenz
von 1998, in dem unter anderem festgehalten ist, dass jeder zu
dieser Frage gefasste Beschluss alle weiteren Beschlüsse über
die Einsetzung weiterer Nebenorgane unter Tagesordnungs-
punkt 1 unberührt lässt und dass intensive Beratungen abge-
halten werden, um die Auffassungen der Mitglieder der Abrü-
stungskonferenz über geeignete Methoden und Ansätze zur
Behandlung des Tagesordnungspunkts 1 einzuholen, unter
Berücksichtigung aller diesbezüglichen Vorschläge und Auf-
fassungen127,

1. erinnert an den Beschluss der Abrüstungskon-
ferenz127, unter Punkt 1 ihrer Tagesordnung mit dem Titel
"Einstellung des nuklearen Wettrüstens und nukleare Abrü-
stung" einen Ad-hoc-Ausschuss einzusetzen, der auf der
Grundlage des Berichts des Sonderkoordinators128 und des
darin enthaltenen Mandats einen nichtdiskriminierenden,
multilateralen und international und wirksam verifizierbaren
Vertrag über das Verbot der Herstellung von spaltbarem Ma-
terial für Kernwaffen oder andere Kernsprengkörper aushan-
deln soll;

2. fordert die Abrüstungskonferenz nachdrücklich auf,
sich auf ein Arbeitsprogramm zu einigen, das die sofortige
Aufnahme von Verhandlungen über einen solchen Vertrag
enthält.

RESOLUTION 59/82
Verabschiedet auf der 66. Plenarsitzung am 3. Dezember 2004, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/459 und Corr.1, Ziffer 90)129.

59/82. Festigung des Friedens durch konkrete Abrü-
stungsmaßnahmen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 51/45 N vom 10. De-
zember 1996, 52/38 G vom 9. Dezember 1997, 53/77 M vom
4. Dezember 1998, 54/54 H vom 1. Dezember 1999, 55/33 G
vom 20. November 2000, 56/24 P vom 29. November 2001
und 57/81 vom 22. November 2002 sowie auf ihren Beschluss
58/519 vom 8. Dezember 2003 mit dem Titel "Festigung des
Friedens durch konkrete Abrüstungsmaßnahmen",

 überzeugt, dass ein umfassendes und integriertes Heran-
gehen an bestimmte konkrete Abrüstungsmaßnahmen häufig
eine Voraussetzung für die Wahrung und Festigung des Frie-

127 Siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Dreiundfünfzig-
ste Tagung, Beilage 27 (A/53/27), Ziffer 10.

128 CD/1299.
129 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Albanien, Algerien, Andorra, An-
gola, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien,
Bangladesch, Belgien, Benin, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Bra-
silien, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, Costa Rica, Côte
d'Ivoire, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador,
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea,
Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Georgien, Ghana, Grena-
da, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Indien,
Indonesien, Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Jordanien,
Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Kenia, Kirgi-
sistan, Kongo, Kroatien, Lesotho, Lettland, Liberia, Liechtenstein, Li-
tauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malta, Mikronesien (Föderier-
te Staaten von), Monaco, Mongolei, Mosambik, Nauru, Neuseeland, Ni-
caragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Österreich, Pakistan,
Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Repu-
blik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Russische Födera-
tion, Salomonen, Sambia, San Marino, Schweden, Schweiz, Senegal,
Serbien und Montenegro, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Südafrika, Tadschikistan, Timor-Leste, Togo, Ton-
ga, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Türkei, Uganda,
Ukraine, Ungarn, Uruguay, Venezuela (Bolivarische Republik), Verei-
nigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zentralafrikanische Repu-
blik und Zypern.
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dens und der Sicherheit ist und somit eine Grundlage für eine
wirksame Friedenskonsolidierung in der Konfliktfolgezeit
bildet; solche Maßnahmen umfassen unter anderem die Ein-
sammlung und verantwortungsvolle Beseitigung, vorzugs-
weise durch Vernichtung, von Waffen, die durch unerlaubten
Handel oder unerlaubte Herstellung beschafft wurden, sowie
von Waffen und Munition, die von den zuständigen nationa-
len Behörden als überschüssig deklariert wurden, insbesonde-
re von Kleinwaffen und leichten Waffen, sofern nicht eine an-
dere Form der Beseitigung oder Nutzung offiziell genehmigt
wurde und vorausgesetzt, dass solche Waffen ordnungsgemäß
gekennzeichnet und registriert wurden; vertrauensbildende
Maßnahmen; die Entwaffnung, Demobilisierung und Wieder-
eingliederung ehemaliger Kombattanten; Minenräumung so-
wie Umrüstung,

mit Befriedigung feststellend, dass sich die internationale
Gemeinschaft mehr denn je der Bedeutung derartiger konkre-
ter Abrüstungsmaßnahmen bewusst ist, insbesondere in An-
betracht der zunehmenden Probleme, die durch die exzessive
Ansammlung und unkontrollierte Verbreitung von Kleinwaf-
fen und leichten Waffen entstehen, welche eine Bedrohung
des Friedens und der Sicherheit darstellen und die Aussichten
auf wirtschaftliche Entwicklung in vielen Regionen verrin-
gern, insbesondere in Postkonfliktsituationen,

betonend, dass weitere Anstrengungen erforderlich sind,
um im Rahmen von Abrüstungs-, Demobilisierungs- und Wie-
dereingliederungsmaßnahmen konkrete Abrüstungsprogram-
me auszuarbeiten und in den betroffenen Gebieten wirksam
umzusetzen und so von Fall zu Fall die Bemühungen um Frie-
denssicherung und -konsolidierung zu ergänzen,

mit Befriedigung Kenntnis nehmend von dem Bericht des
Generalsekretärs über die Verhütung bewaffneter Konflik-
te130, in dem unter anderem auf die Rolle hingewiesen wird,
die die Verbreitung und der unerlaubte Transfer von Klein-
waffen und leichten Waffen bei der Verschärfung und Verlän-
gerung von Konflikten spielen, 

Kenntnis nehmend von der Erklärung des Präsidenten des
Sicherheitsrats vom 31. August 2001131, in der unterstrichen
wird, wie wichtig konkrete Abrüstungsmaßnahmen im Kon-
text bewaffneter Konflikte sind, und im Hinblick auf Abrü-
stungs-, Demobilisierungs- und Wiedereingliederungspro-
gramme betont wird, wie wichtig es ist, Maßnahmen zu er-
greifen, um die Sicherheitsrisiken einzugrenzen, die sich aus
dem Einsatz von unerlaubten Kleinwaffen und leichten Waf-
fen ergeben,

sowie Kenntnis nehmend von dem mit Unterstützung der
Gruppe von Regierungssachverständigen für Kleinwaffen er-
stellten Bericht des Generalsekretärs132 und insbesondere von
den darin enthaltenen Empfehlungen, als einem wichtigen
Beitrag zur Festigung des Friedensprozesses durch konkrete
Abrüstungsmaßnahmen,

erfreut über die Tätigkeit des Koordinierungsmechanis-
mus für Maßnahmen gegen Kleinwaffen, der vom Generalse-
kretär geschaffen wurde, um ein ganzheitliches und multidis-
ziplinäres Herangehen an dieses komplexe und vielschichtige
weltweite Problem zu gewährleisten und mit den nichtstaatli-
chen Organisationen bei der Durchführung von konkreten
Abrüstungsmaßnahmen zusammenzuarbeiten,

sowie erfreut über den Bericht der vom 7. bis 11. Juli 2003
in New York abgehaltenen ersten Zweijährlichen Tagung der
Staaten zur Prüfung der Durchführung des Aktionspro-
gramms zur Verhütung, Bekämpfung und Beseitigung des un-
erlaubten Handels mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter
allen Aspekten133 sowie die Einberufung der offenen Arbeits-
gruppe zur Aushandlung eines internationalen Rechtsinstru-
ments, das den Staaten ermöglicht, unerlaubte Kleinwaffen
und leichte Waffen rechtzeitig und zuverlässig zu identifizie-
ren und zurückzuverfolgen,

1. betont die besondere Bedeutung der "Richtlinien für
die konventionelle Rüstungskontrolle/-begrenzung und Abrü-
stung, unter besonderer Berücksichtigung der Festigung des
Friedens im Kontext der Resolution 51/45 N der Generalver-
sammlung"134, die von der Abrüstungskommission auf ihrer
Arbeitstagung 1999 im Konsens verabschiedet wurden;

2. nimmt Kenntnis von dem gemäß Resolution 51/45 N
vorgelegten Bericht des Generalsekretärs über die Festigung
des Friedens durch konkrete Abrüstungsmaßnahmen135 und
ermutigt die Mitgliedstaaten sowie die regionalen Abmachun-
gen und Einrichtungen abermals, die Umsetzung der darin
enthaltenen Empfehlungen zu unterstützen;

3. betont, wie wichtig es ist, dass in die auf Grund eines
Mandats der Vereinten Nationen eingesetzten Friedenssiche-
rungsmissionen gegebenenfalls und mit Zustimmung des
Gaststaates konkrete Abrüstungsmaßnahmen aufgenommen
werden, um in Verbindung mit Abrüstungs-, Demobilisie-
rungs- und Wiedereingliederungsprogrammen für ehemalige
Kombattanten gegen das Problem des unerlaubten Handels
mit Kleinwaffen und leichten Waffen vorzugehen, mit dem
Ziel, eine integrierte umfassende und wirksame Strategie des
Waffenmanagements zu fördern, die zu einem bestandfähigen
Friedenskonsolidierungsprozess beitragen würde;

4. begrüßt die Tätigkeiten, die die Gruppe interessierter
Staaten durchgeführt hat, und bittet die Gruppe, auch weiter-
hin die aus früheren Abrüstungs- und Friedenskonsolidie-
rungsprojekten gewonnenen Erfahrungen zu analysieren so-
wie neue konkrete Abrüstungsmaßnahmen zur Festigung des
Friedens zu fördern, insbesondere die von den betroffenen
Staaten selbst, den regionalen und subregionalen Organisatio-
nen sowie den Organisationen der Vereinten Nationen ergrif-
fenen oder ausgearbeiteten Maßnahmen;

5. ermutigt die Mitgliedstaaten, namentlich die Gruppe
interessierter Staaten, den Generalsekretär, die zuständigen

130 A/55/985-S/2001/574 und Corr.1.
131 S/PRST/2001/21; siehe Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheits-
rats, 1. Januar 2001 - 31. Juli 2002.
132 A/58/207.

133 A/CONF.192/BMS/2003/1.
134 Siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Vierundfünfzig-
ste Tagung, Beilage 42 (A/54/42), Anhang III.
135 A/52/289.



II.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Ersten Ausschusses

134

internationalen, regionalen und subregionalen Organisatio-
nen, im Einklang mit Kapitel VIII der Charta der Vereinten
Nationen, sowie die nichtstaatlichen Organisationen dabei zu
unterstützen, den Ersuchen von Mitgliedstaaten um die Ein-
sammlung und Vernichtung von Kleinwaffen und leichten
Waffen in Postkonfliktsituationen nachzukommen;

6. begrüßt die Synergien, die im Rahmen des mehrere
Interessengruppen, namentlich Regierungen, das System der
Vereinten Nationen, regionale und subregionale Organisatio-
nen und Institutionen sowie nichtstaatliche Organisationen,
vereinenden Prozesses zur Unterstützung konkreter Abrü-
stungsmaßnahmen sowie des Aktionsprogramms zur Verhü-
tung, Bekämpfung und Beseitigung des unerlaubten Handels
mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspekten136

erzielt wurden, insbesondere unter anderem mit Hilfe des Ko-
ordinierungsmechanismus für Maßnahmen gegen Kleinwaf-
fen;

7. dankt dem Generalsekretär für seinen Bericht über
die Durchführung der Resolution 57/81132, unter Berücksich-
tigung der diesbezüglichen Tätigkeiten der Gruppe interes-
sierter Staaten;

8. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs über Abrü-
stungs- und Nichtverbreitungserziehung137 sowie seinen Be-
richt über das Informationsprogramm der Vereinten Nationen
über Abrüstung138;

9. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer einundsechzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung konkreter Abrüstungsmaßnahmen vorzule-
gen, unter Berücksichtigung der diesbezüglichen Tätigkeiten
der Gruppe interessierter Staaten;

10. beschließt, den Punkt "Festigung des Friedens durch
konkrete Abrüstungsmaßnahmen" in die vorläufige Tages-
ordnung ihrer einundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 59/83

Verabschiedet auf der 66. Plenarsitzung am 3. Dezember 2004, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 132 Stimmen bei 29 Gegenstimmen und 24 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/459 und Corr.1, Ziffer 90)139:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, Äqua-
torialguinea, Argentinien, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barba-
dos, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Botsuana, Brasilien, Brunei Darus-
salam, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Demokra-
tische Volksrepublik Korea, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti,
Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Gabun, Gambia, Ghana, Grenada, Gua-
temala, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran
(Islamische Republik), Irland, Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kame-
run, Kap Verde, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuba,
Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Libanon, Liberia, Li-
bysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven,
Mali, Malta, Marokko, Marshallinseln, Mauritius, Mexiko, Mongolei, Mosambik,
Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niger, Nigeria,
Oman, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Ru-
anda, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, São Tomé und Príncipe, Sau-
di-Arabien, Schweden, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singa-
pur, Somalia, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika,
Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Thailand, Timor-
Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tunesien, Turkmenistan, Tuvalu,
Uganda, Ukraine, Uruguay, Vanuatu, Venezuela (Bolivarische Republik), Verei-
nigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam, Zentralafrika-
nische Republik.

Dagegen: Albanien, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Frank-
reich, Griechenland, Island, Israel, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Mona-
co, Niederlande, Norwegen, Palau, Polen, Portugal, Rumänien, Russische Fö-
deration, Spanien, Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik, Türkei, Un-
garn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten
von Amerika.

Enthaltungen: Andorra, Armenien, Aserbaidschan, Australien, Belarus,
Bosnien und Herzegowina, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Est-
land, Finnland, Georgien, Japan, Kanada, Kasachstan, Kroatien, Liechtenstein,
Mikronesien (Föderierte Staaten von), Österreich, Republik Korea, Republik
Moldau, Schweiz, Serbien und Montenegro, Tadschikistan, Usbekistan, Zypern.

59/83. Folgemaßnahmen zu dem Gutachten des Interna-
tionalen Gerichtshofs über die Rechtmäßigkeit der
Drohung mit oder des Einsatzes von Kernwaffen

Die Generalversammlung,
unter Hinweis auf ihre Resolutionen 49/75 K vom 15. De-

zember 1994, 51/45 M vom 10. Dezember 1996, 52/38 O
vom 9. Dezember 1997, 53/77 W vom 4. Dezember 1998,
54/54 Q vom 1. Dezember 1999, 55/33 X vom 20. November
2000, 56/24 S vom 29. November 2001, 57/85 vom 22. No-
vember 2002 und 58/46 vom 8. Dezember 2003,

davon überzeugt, dass der Fortbestand von Kernwaffen ei-
ne Bedrohung der ganzen Menschheit darstellt und dass ihr
Einsatz katastrophale Folgen für das gesamte Leben auf der
Erde hätte, und in dem Bewusstsein, dass der einzige Schutz
vor einer nuklearen Katastrophe die vollständige Beseitigung
von Kernwaffen und die Gewissheit ist, dass diese Waffen nie
wieder hergestellt werden,

in Bekräftigung der Verpflichtung der internationalen Ge-
meinschaft auf das Ziel der vollständigen Beseitigung der
Kernwaffen und der Schaffung einer von Kernwaffen freien
Welt,

eingedenk der in Artikel VI des Vertrags über die Nicht-
verbreitung von Kernwaffen140 eingegangenen feierlichen

136 Siehe Bericht der Konferenz der Vereinten Nationen über den uner-
laubten Handel mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspek-
ten, New York, 9.-20. Juli 2001 (A/CONF.192/15), Kap. IV, Ziffer 24.
137 A/59/178 und Add.1.
138 A/59/171.
139 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Bangladesch, Bolivien, Bru-
nei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Chile, Costa Rica, Dominikani-
sche Republik, Ecuador, El Salvador, Fidschi, Ghana, Guatemala, Guya-
na, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Jemen,
Jordanien, Kambodscha, Katar, Kenia, Kolumbien, Kongo, Kuba, Ku-
wait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Liberia, Li-
bysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Mexi-
ko, Mongolei, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria,
Pakistan, Papua-Neuguinea, Peru, Philippinen, Ruanda, Sambia, Samoa,
Saudi-Arabien, Sierra Leone, Singapur, Sri Lanka, Sudan, Syrische Ara-
bische Republik, Thailand, Timor-Leste, Tonga, Uruguay und Vietnam. 140 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 729, Nr. 10485.




